
Amtsblatt Wittichenau 1

Amtliche Mitteilungen Nr. 23 vom 04.12.2020

Werte Bürgerinnen und Bürger,

die nächste Sitzung des Stadtrats der Stadt Wittichenau findet  

  am Mittwoch, den 9. Dezember 2020, um 19.00 Uhr

im Saal des Vereinshauses „Zum alten Bahnhof“, Am Bahnhof 3, statt.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Abstandsregeln Besucherplätze nur in 
begrenztem Umfang zur Verfügung stehen!
Aufgrund des derzeit intensiven Infektionsgeschehens ist der Zutritt nur mit Mund-
Nasen-Bedeckung gestattet. Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten!

Tagesordnung  (öffentlicher Teil):

0. Protokollkontrolle
1. Beschluss zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abwasser
2. Beschlüsse zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbe-  
 triebs Abwasser

Öffentliche Bekanntmachung

Meldung der Zählerstände von Gartenzählern 
sowie Brunnen- und Regenwasserzählern 

für die Abwassergebührenabrechnung 

Werte Bürgerinnen und Bürger,

die ewag Kamenz wird – wie jedes Jahr im Dezember - allen Hauseigentümern 
eine Selbstablesekarte zusenden und um Meldung der Zählerstände der Trink-
wasser-Hauptzähler bitten. 
Die Stadtverwaltung bittet alle Hauseigentümer, diese Meldung an die ewag frist-
gerecht abzugeben, da die Stadt Wittichenau diese Zählerstände (hochgerechnet 
zum 31.12.) übernimmt und zur Berechnung der Abwassergebühren benötigt.

Diejenigen Grundstückseigentümer, die zusätzlich zum Hauptzähler der ewag 
noch einen privaten Wasserzähler haben, der für die Abwassergebührenab-
rechnung relevant ist (Garten-, Brunnen-,  Regenwasserzähler u.ä.), bitten wir 
um Ablesung dieses Zählerstandes zum Jahreswechsel und Meldung bis späte-
stens 15.01.2021 an die Stadtverwaltung. 
Bei Gartenzählern kann die Ablesung und Meldung auch sofort erfolgen.

Sie können den Zählerstand unter Angabe des Ablesedatums telefonisch bei 
Frau Künze melden 
( 755-36), faxen (70256), mailen (simone.kuenze@wittichenau.de) oder in den 
Rathausbriefkasten einwerfen.

Wittichenau, 30.11.2020

Georg Brösan
Betriebsleiter des 
Eigenbetriebs Abwasser

3. Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung Stadt Wittichenau 2013 
4. Grundsatzbeschluss zum Inkrafttreten neuer Abwassergebührensätze ab  
 01.01.2021 
5. Beschluss zu den Terminen der Bürgermeisterwahl 2021
6. Wahl eines Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl 2021
7. Beschluss zu den Stadtratssitzungsterminen für das Jahr 2021
8. Beschluss zur Überführung des städtebaulichen Fördergebiets „Innerer   
 Stadtkern“ vom bisherigen Bund-Länder-Programm „KSP“ zum künftigen  
 Bund-Länder-Programm „SZP“
9. Beschluss zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Strahlungsfreier Knap- 
 pensee – Kein Mobilfunkmast in Maukendorf“
10. Beschluss zum Termin des Bürgerentscheids 
11. Beschluss zur Festlegung der Abstimmungsbezirke und Abstimmungs-  
 räume für den Bürgerentscheid 
12. Wahl eines Gemeindewahlausschusses für den Bürgerentscheid 
13. Abwägungs- und Satzungsbeschluss zur Ergänzungssatzung „Soll-  
 schwitz Nr. 1 - West“ 
14. Beschluss zur Aufstellung der Ergänzungssatzung „Hoske – Süd“
15. Beschluss zur Billigung und Offenlage der Ergänzungssatzung „Hoske   
 –Süd“
16. Beteiligungsbericht 2019
17. Bekanntgabe von Beschlüssen des Vergabeausschusses
18. Anfragen von Einwohnern
19. Mitteilungen / Anfragen

Wittichenau, 27.11.2020

Markus Posch
Bürgermeister
 
Weihnachtsbaum steht

Der diesjährige Weihnachtsbaum wurde auf dem Marktplatz aufgestellt

Seit dem 21. November wird der Markt in Wittichenau wieder von einem gut ge-
wachsenen Weihnachtbaum geschmückt.  
Vielen Dank an den Spender, die Familie Schmaler von der Töpferstraße. 
Beim jährlichen Transport und dem Aufrichten des Baumes auf dem Marktplatz 
wird der städtische Bauhof seit mehr als 25 Jahren durch Ferdinand Frontzek mit 
dessen Technik und Gerätschaften unterstützt. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für dieses jahrelange, unkomplizierte 
und kostenlose Engagement zugunsten unserer Stadt.

Markus Posch
Bürgermeister
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Corona-News: 334 Neuinfektionen, zwei Todesfälle

Im Landkreis Bautzen sind am Mittwoch, 2. Dezember 2020 insgesamt 334 Coronavirus-
Neuinfektionen festgestellt worden. Dies ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pande-
mie. Zwei Patienten sind verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Zusam-
menhang mit einer Corona-Infektion seit Beginn der Pandemie auf 93. 
Weitere 285 Patienten gelten als genesen, was ebenfalls einen Höchstwert seit dem Früh-
jahr darstellt. 
2.321 Personen sind aktuell infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 441,33 Neuinfektionen 
je 100.000 Einwohner. 7.149 Infizierte und Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich 
derzeit in Quarantäne.  
In den Kliniken im Landkreis Bautzen werden derzeit nach Meldung der Klinikleitstelle Dres-
den/Ostsachsen 179 Corona-Patienten behandelt, 31 davon auf einer Intensivstation. 
In Abstimmung mit dem Freistaat werden am Freitag, 4. Dezember 2020, die Einwohner 
in der stärker betroffenen Gemeinde Räckelwitz (inklusive Ortsteilen) mit einem Corona-
Schnelltest auf eine Infektion untersucht. Von 10.00 bis 18.00 Uhr können sich in Räckel-
witz, Dreihäuser, Höflein, Neudörfel, Schmeckwitz, Teichhäuser wohnhafte Personen in der 
Sporthalle, Schulstraße 3, testen lassen. Das Testergebnis des Schnelltests wird gleich vor 
Ort mitgeteilt, es mit einer 
Dauer von rund 15 Minu-
ten je Test zu rechnen. 
Wem es aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mög-
lich ist, die Sporthalle auf-
zusuchen, der kann unter 
Telefon 035796 96831 
(Sekretariat der Schule) 
einen Besuch des mobi-
len Testpersonals verein-
baren. Die Tests werden 
durch 3 Teams des DRK 
und des Malteser-Dienstes 
durchgeführt. Ein Team 
des Gesundheitsamtes 
ist ebenfalls vor Ort. Die 
Teilnahme ist freiwillig und 
kostenlos. Alle Einwohner 
werden am Donnerstag 
per Postwurfsendung über 
die Details der Testung in-

formiert.
Mit dem Pilotprojekt sollen bislang unerkannte Corona-Infektionen gefunden werden. Ent-
sprechende Gemeinde-Testungen erfolgen auch in anderen Landkreisen. Die Daten sol-
len eine valide Aussage über die tatsächliche Dunkelziffer an Corona-Fällen ermöglichen. 
Letztlich sollen daraus mögliche Erkenntnisse für das Corona-Geschehen im gesamten 
Freistaat Sachsen abgeleitet werden. Der Freistaat stellt insgesamt 10.000 Schnelltests 
dem Landkreis kostenfrei zur Verfügung. „Wir als Sozialministerium unterstützen die Land-
kreise mit der Anschaffung von Schnelltests, damit in Gemeinden, in Pflegeheimen, Kitas, 
Schulen mit hohen Infektionszahlen flächendeckend getestet werden kann. Diese Schnell-
tests sind wichtig, um einen möglichst exakten Überblick zu bekommen. Nur so können wir 
die Infektionsketten wirksam unterbrechen und eine weitere Ausbreitung des Virus verhin-
dern“, so Gesundheitsministerin Petra Köpping.

Allgemeinverfügung/Corona-Schutz-Verordnung
Das Jobcenter Bautzen informiert, dass alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nach dem 
Sozialgesetzbuch II unter Beachtung der Hygienekonzepte fortgeführt werden. Der Besuch 
von Einrichtungen der berufsbezogenen Aus- und Fortbildung ist ein triftiger Grund, die 
häusliche Unterkunft zu verlassen.

Familienangehörige, die Weihnachten ihre Verwandten im Landkreis Bautzen besuchen, 
können dafür auch in Hotels und Ferienwohnungen übernachten.

Dienstbetrieb des Landratsamtes
Das Abfallamt des Landkreises bittet um Verständnis, dass es bei der Sperrmüll-Entsor-
gung zu längeren Wartezeiten bei den Terminen kommen kann. Ursachen sind eine gestie-
gene Zahl der Bestellungen sowie coronabedingte Einschränkungen. 
Aktuelle Allgemeinverfügungen 
https://www.landkreis-bautzen.de/download/landrat/Sonderausgabe_082020_vom_
30.11.2020.pdf
Aktuelle Corona-Schutz-Verordnung https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-
Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2020-11-27.pdf
Gemeindestatistik:
http://www.lkbz.de/coronakarte
Aktuelle Fallzahlen:
https://www.landkreis-bautzen.de/corona-pandemie-im-landkreis-bautzen.php

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung - Anstieg 
der Eingliederungshilfen in Sachsen auch 2019

Mit Auszahlungen von knapp 703 Millionen Euro war die Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen in Sachsen auch 2019 der höchste Ausgabeposten im Rahmen der Sozialhilfe. 
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren das 64,9 Millionen Euro mehr als im 
Vorjahr. Nach Abzug von Einzahlungen, vor allem Rückzahlungen anderer Sozialleistun-
gsträger, verblieben 2019 Nettoausgaben von 592,5 Millionen Euro für die Eingliederungs-
hilfen. Etwa vier Fünftel der Brutto- als auch der Nettoausgaben leistete der Kommunale 
Sozialverband Sachsen als überörtlicher Träger. 
Die hier betrachteten Eingliederungshilfen dienten der Verbesserung der Lebenssituation 
von 47 599 Menschen mit Behinderung. Sie wurden am häufigsten als Hilfen zum Woh-
nen und Hilfen in Werkstätten für behinderte Menschen gewährt. Dabei wurden Hilfen zum 
selbstbestimmten Wohnen in betreuten Wohnmöglichkeiten in insgesamt 18 623 Fällen 
in Anspruch genommen. Sie verursachten Bruttoausgaben von 335,7 Millionen Euro. 
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen mit einem Bruttoausga-
benvolumen von 203,4 Millionen Euro sind in 16 164 Fällen erbracht worden. Heilpädago-
gische Leistungen spielen vor allem im frühen Kindesalter (Kindergarten-, Grundschulzeit) 
eine große Rolle. Für 11 319 Leistungsfälle 2019 wurden 68,7 Millionen Euro ausgezahlt. 
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung mit einer Gesamtauszahlungshöhe von 55,6 
Millionen Euro erhielten 5 790 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, darunter 5 340 
unter 18-Jährige. Fast 60 Prozent der 626 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
wurden ebenfalls unter 18-Jährigen zuteil. Dafür zahlten die Sozialhilfeträger 1,2 Millionen 
Euro.






